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hende berufsbedingte Beziehungen 
der Zusammenarbeit kriminell aus
zunutzen, indem sie über diese das 
verbrecherische Zusammenwirken 
realisieren,

— nutzen die Beteiligten ihre beruf
liche Tätigkeit in der Weise kriminell 
aus, daß im Zusammenwirken die 
konkreten verbrecherischen Manipu
lationen möglich werden.

In diesen beiden Fällen wird die kon
krete Art des Zusammenwirkens durch 
die Ausnutzung der Berufstätigkeit be
stimmt, das Ziel der Handlung wird in 
der Regel nur in diesem Zusammenwir
ken der Täter erreicht.
Der Zusammenschluß setzt einen gewis
sen Grad der Organisiertheit voraus. 
Diese kann bestehen in
— der ausdrücklichen oder stillschwei

genden Verständigung der Tatbetei
ligten über die Ziele ihres Handelns 
und die sich daraus ergebenden we
sentlichen Seiten der Tatausführung 
(vgl. OGNJ 1976/13, S. 402),

— der ausdrücklichen oder stillschwei
genden Festlegung einer Aufgaben
verteilung bei der Tatausführung,

— der Planung von Ort, Zeit sowie Art 
und Weise der Tatausführung und 
anderer Merkmale des objektiven 
Tatgeschehens.

Die genannten Merkmale der Organi
siertheit des Zusammenschlusses müs
sen nicht in ihrer Gesamtheit vorliegen. 
Entscheidend ist, daß ein bestimmtes 
Maß an Organisiertheit festgestellt wird, 
das sich aus dem einen oder anderen 
Gesichtspunkt oder dem Vorliegen meh
rerer Merkmale ergeben kann. Neben 
den vorstehend aufgeführten Formen 
des Zusammenwirkens mehrerer Tatbe
teiligter, bei denen alle Beteiligten als 
Täter strafrechtlich zur Verantwortung 
zu ziehen sind, ist für Handlungen 
außerhalb des Zusammenwirkens Bei
hilfe möglich (vgl. auch § 165 Anm. 9). 
Hat die Tat als Ganzes nicht die Qua
lität eines Verbrechens erlangt, so ist 
die außergewöhnliche Strafmilderung 
gemäß § 62 Abs. 3 anzuwenden. Krite

rien für das Vorliegen, der Vorausset
zungen dieser Bestimmung können sein: 
geringes Ausmaß des Schadens am so
zialistischen Eigentum, geringe Tat
intensität, nicht verfestigte Ausprägung 
des Bereicherungstrebens und nicht er
hebliche Intensität des Täterwillens 
(vgl. OGNJ 1976/1, S. 27).
Untergeordnete Tatbeteiligung gemäß 
Abs. 2 liegt vor, wenn der Tatbeitrag 
des einzelnen von nicht erheblicher 
Schwere ist und sich im Hinblick auf 
den körperlichen und geistigen Auf
wand oder auch in seinen Auswirkun
gen deutlich von den Tatbeiträgen der 
übrigen unterscheidet und im Verhält
nis zur gesamten Straftat und für sich 
genommen geringfügig ist (vgl. OGNJ 
1976/16, S. 498).
Entfällt für einen der Beteiligten das 
erschwerende Merkmal, weil seine Tat
beteiligung nach Absatz 2 von unterge
ordneter Bedeutung ist, findet diese Be
stimmung nur für denjenigen Anwen
dung, der einen solchen untergeordne
ten Tatbeitrag leistet.

4. Wiederholtes Handeln mit beson
ders großer Intensität (Abs. 1 Ziff. 3) ist
gegeben, wenn die Tat mit einem beson
ders hohen Aufwand an Gewalt, an spe
ziellen technischen Hilfsmitteln oder an 
geistigen Anstrengungen ausgeführt 
wird. Diese Anforderungen sind hin
sichtlich jeder einzelnen Handlung zu 
prüfen.
Ein besonders hoher Aufwand an Ge
walt liegt z. B. vor, wenn Sicherungs
räume und -behältnisse (z. B. Stahl
schränke), zerstört oder erheblich be
schädigt, Mauern zum Einsturz gebracht, 
Türen zerschlagen oder Türsicherungen 
mit Bolzenschneidern zertrennt werden. 
Der besonders hohe Aufwand an Ge
walt kann sowohl in einer starken kör
perlichen Anstrengung bestehen als 
auch im Einsatz „grober Mittel“, die die 
körperlichen Anstrengungen ganz oder 
teilweise ersetzen und sie in ihrer Wir
kung verstärken.
Schlägt ein Täter ein Fenster ein und
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